
 

Unser Auftragsformular 

Wählen Sie bitte die gewünschte Bearbeitung aus und hinterlassen Ihre Kontaktdaten.  

Ausgefüllt senden Sie es an FAX: +49 (0)2273 5947-1543, oder per Post zusammen mit Ihren Papierbildern: 

myshoot 

Marco Genzel 

Wegmannstr. 51 

34128 Kassel 
 
Email: info [at] myshoot.de

1. Daten zum Auftrag: 

Anzahl Photos zur Bearbeitung und Art der Vorlage:
 

Stück Photos 
 
 
 
 

Gewünschte Bearbeitung 
(Preise pro Photo): 
 

Standard-Bildrestauration bei digitaler Vorlage - 2,49 € 

Standard-Bildrestauration incl. Scan bei Papierbild-Vorlage - 2,99 € 

Model-Look für Portrait-Photos - 4,99 € 

Erstellung einer Daten-CD mit Ihren Bildern. Anzahl unabhängig - 4,99 € 

Reiner Scan in Auflösung 300dpi - 0,99 € (Standard-Bildrestauration empfohlen - im Paket nur 2,99 €) 
 

2. Entwicklung der bearbeiteten Photos: 

Ihre fertig bearbeiteten Photos werden in einem Fotogroßlabor der Fa. Fujifilm auf hochwertigem Papier entwickelt. 
 

Papierphoto Format 9x13 

Papierphoto Format 10x15 

Andere Größe, siehe Kommentarfeld 

Nein Danke, ich benöge keine Entwicklung 
 

3. Zahlungsmöglichkeiten: 

 

Vorkasse 

Sie erhalten nach Fertigstellung eine Voransicht des fertigen Auftrages per Mail.  

Gleichzeitig geht Ihnen unsere Bankverbindung zu.  

Ist der Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit, überweisen Sie den Gesamtbetrag und sofort nach dem Geldeingang  

auf unserem Konto erhalten Sie die Ware in der gewünschten Versandart zugestellt. 
 

4. Ihre Daten:  

Vorname: 

 

Nachname: 

 

Straße, Hausnummer: 

 

Postleitzahl, Ort: 

 

Land: 

 
Rufnummer: 

 

Mobilfunknummer: 

 

Mailadresse: 

 
 

5. Versandarten: 

 

per Email an Ihre Adresse - 0,00 € 

Maxibrief bis 1000g incl. Verpackung - 2,70 € 

Päckchen über 1000g incl. Verpackung - 4,50 € 
 

Kommentare:
 

 

 

Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert. 
 

Ort - Datum - Unterschrift

 

 
 

Papierphoto 

Digitalphoto 

sonstiges 
 
 

http://www.myshoot.de/agb.html


Allgemeine GeschäftsBedingungen 

§ 1 Geltungsbereich  

➀ Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende 

oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir 

ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
 
➁ Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um 

Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss  

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen 

annehmen. 
 
 

§ 3 Überlassene Unterlagen  

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. von myshoot 

bearbeitete Bilddateien und Photoabzüge, behalten wir uns keine Eigentums- und Urheberrechte vor. Die Eigentums- 

und Urheberrechte gehen nach vollständiger Bezahlung in das Eigentum des Bestellers über und dürfen ab diesem 

Zeitpunkt auch ohne Zustimmung von myshoot vervielfältigt werden.. 
 
 

§ 4 Preise und Zahlung 

➀ Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und 

zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung und den Versand werden gesondert in 

Rechnung gestellt. 
 
➁ Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Auftragsfertigmeldung genannte Konto zu erfolgen. Der 

Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
 
➂ Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Auftragsfertigmeldung zu 

zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. (momentan 3,19%) berechnet. 

Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
➃ Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, 

Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
 
 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 

unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
 

§ 6 Lieferzeit  

➀ Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
➁ Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 

berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 

Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in 

dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
➂ Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete 

Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal 

jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 
 
➃ Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 
 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung  

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens 

mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware 

auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 

Frachtkosten trägt. 
 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

➀ Wir behalten uns das Eigentum und die Urheberrechte an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns 

nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich 

vertragswidrig verhält. 
 
➁ Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die 

Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in 

Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt 

unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur 

Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 

bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 

kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: Diese 

Klausel entfällt, wenn kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.] 
 
➂ Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für 

uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. 

Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der 

Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 

anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur 

Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm 

durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese 

Abtretung schon jetzt an. 
 
➃ Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die 

zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. 
 
 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/
Herstellerregress  

➀ Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 
➁ Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem 

Besteller. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
 
➂ Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 

nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 

geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
 
➃ Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag 

zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
 
➄ Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 

von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es 

sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
➅ Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine 

über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 

Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 
 
 

§ 10 Sonstiges  

➀ Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
➁ Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser 

Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
 
➂ Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 

diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
➃ Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben 

die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
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